
 

 
 
 
 

 C Ä S A R - P R E L L E R   

R E C H T S A N W A L T S K A N Z L E I  

Handelsregister 
 
Was wird in das Handelsregister eingetragen? 
 
• die Firma (= der Name des Unternehmens), die einen Hinweis auf die Rechtsform 

enthalten muss (z.B. e.K., OHG, KG, AG, GmbH)  
• der Unternehmensgegenstand (nicht bei Einzelkaufleuten, OHG und KG). Der 

Unternehmensgegenstand umschreibt den Tätigkeitsbereich des Unternehmens 
zumindest in groben Zügen. Er kann wirtschaftlicher (z.B. Handel mit 
Kraftfahrzeugen), aber auch nichtwirtschaftlicher Art (z.B. bei karitativer Zielsetzung) 
sein. 

• Inhaber bzw. Gesellschafter (nicht Aktionäre, Gesellschafter einer GmbH und 
Mitglieder eines VVaG) 

• das Grund- bzw. Stammkapital (bei AG, KGaA und GmbH) 
• Vorstandsmitglieder der AG und des VVaG, persönlich haftende Gesellschafter einer 

KGaA, Geschäftsführer der GmbH 
• Prokuristen 
• Kommanditisten und der Betrag ihrer Hafteinlage 
• weitere Eintragungen zu Rechtsverhältnissen, z.B. wie Vorstandsmitglieder und 

Geschäftsführer die Gesellschaft vertreten (z.B. zu zweit oder jeder in Gemeinschaft 
mit einem Prokuristen) 

• die Eröffnung, Einstellung oder Aufhebung eines Insolvenzverfahrens 
• die Auflösung der Gesellschaft 
• das Erlöschen der Firma 
 
Wann wird das Handelsregistergericht tätig? 
 
Eintragungen in das Handelsregister erfolgen nur in wenigen Fällen von Amts 
wegen. 
Grundsätzlich wird das Handelsregistergericht nur aufgrund einer Anmeldung tätig, 
welche in notariell beglaubigter Form einzureichen ist. 
Bei jeder Anmeldung (z.B. bei Anmeldung eines Gesch äftsführerwechsels) 
muss also ein Notar eingeschaltet werden.  


